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Telefonzentrale 

06152. 17 88 – 0 

Öffnungszeiten 

Montag  8 bis 12 Uhr  

und  14 bis 18 Uhr 

Dienstag bis Freitag  8 bis 12 Uhr 
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Bankkonten der Gemeindekasse 

Kreissparkasse Groß Gerau |BIC: HELADEF1GRG 
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IBAN: DE32 5001 0060 0046 7536 05 
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Büttelborn, 21.04.2022 

Fachdienst 32 

Kinder- u. Jugendförderung 

Auskunft 

BGM 

Herr Loos 

Raum 

Rhönstr. 2b 

Fax 

06152. 17 88 – 65  

E-Mail 

kiju@buettelborn.de  

Liebe Eltern, 

wir haben gerade die Information vom Kreis Groß-Gerau sowie vom Gesundheitsamt Groß-
Gerau erhalten, dass die aktuelle Allgemeinverfügung für Kindertageseinrichtung bis zum 
30.04.2022 verlängert wurde.  

Dieses bedeutet im Falle eines positiven Tests:  

Sobald eine Infektion festgestellt wird (per positivem Schnelltest oder PCR-Test), müssen alle 
Kinder, die in den letzten 2 Tagen Kontakt hatten, umgehend abgeholt werden bzw. die 
Einrichtung verlassen. Es tritt ein Betretungsverbot für Kindertageseinrichtungen in Kraft. 
Dieses Betretungsverbot wird aufgehoben, wenn am Folgetag ein offizieller negativer 
Schnelltest (Bürgertest) vor dem Betreten der Einrichtung vorgelegt wird.  

Eine Ausnahme bilden doppelt geimpfte Kinder sowie genesene Kinder. Bitte zeigen Sie den 
Impf- oder Genesenen-Nachweis (gültig ab dem 29. Tag) bei einem positiven Fall vor dem 
Betreten der Einrichtung vor. Beachten Sie, dass der Genesenen-Status nur eine Gültigkeit 
von 90 Tagen hat.  

Kinder, die sich nicht freitesten lassen möchten, dürfen für 10 Tage nach dem letzten Kontakt 
mit der infizierten Person die KITA nicht betreten. Am 11. Tag können diese Kinder dann 
wieder ohne Test in die Einrichtung kommen. 

Im Falle eines positiven Tests nehmen wir direkt Kontakt mit dem Gesundheitsamt auf und es 
erfolgt eine Meldung an das Amt. Sie werden per Elterninformation über den Fall in Ihrer KITA 
informiert sowie über das Vorzeigen eines negativen Bürgertests vor dem Betreten der 
Einrichtung in Kenntnis gesetzt. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Bürgermeister Marcus Merkel 

mailto:kiju@buettelborn.de

